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Auf die Anfrage der .äbgso::dneten 1}1'0 KohlmaieI' tl.:ud Genossen 
vom 6 .. Juli 1976, Nro 595/J, betreffend Abgeltung der 
kommenden l1ilchpreiserhöhUJ."1g für I'ensionisten ;lD.O. kinder­
reiche Familien, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1: 

Die in der IIKronen Zei tlL.'1g" vom 26 .. Juni 1976 gebr.1achte 
Meldung, wonach geplant sei, bei Qeinem Abbau der Milch­
preisstützung Ifkinder:r';~ichen Familien" de::1 höheren Milch­
preis abzugelten, bedarf in80\'1ei t einer, Interpretation., als 
eine solche Abgeltung jedenfalls für alle Familien mit 
Kindern erfolgen würde .. Es ist keineswegs beabsichti€;.-t , 
einschlägige familienpolitische Leistungen nur Familien 
ab einer bestimmten Kinderanzahl zukommen zu lassen. 

~p. 2: 
Ich darf darauf verweisen, daß kinderreiche ?amilien bei 
den'Leistungen aus dem Familienlastenausglei.ch auch derzeit 
besonders berücksichtigt werdeno Auch nach der am 90 Juni 1976 
vomUationalrat beschlossenen Familienbeihilfenerhöhung 
ergibt sich eine nach der Anzahl der Kinder gestaffelte 
Familienbeihilfe, die jedoch bestehende Ungereimtheiten, wie 
sie insbesondere beim dritten Kind bestanden haben, ge­
mildert hat. 

.1. 

; .. 

615/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



Die Staffalung der Familienbeihilfe ~. bezogen !l,}f ei.n 

Kind in:nerl1~üb einer bestimmten F'amilientype -, vor und 

nach d.eI' Beihilfen.erhr~hung 'I,'1011c d.er nachstellenden ttber'~· 

sicht entnomnen \':erd.en. 

Jlamili en mi t 

1 Kind 
2 Kindern 
3 Kindern 
4- Kindern 

5 Kindern 
6 Kindern 

? Kindern 
8 Kindern 

9 Kindern 
10 Kindern 

Familienbeih5 .. J..t'e pro Kind 

monatlich in ,Fc:Lilling 

vor dem 1,. Juli 1976 

340 

370 

425 
1+26,25 

433 
437,50 
L140~ 71 

443,12 
lt1~5 

446,50 

nach dem '1.. ,Juli 1976 

[\-20 

480 

480 

490 

492,85 
495 
496,66 
i~98 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch darauf verweisen~ 

daß bei Beurteilung der familienpolitischen Leistungen nicht 

ausschließlich die Familienbeihilfe gewertet werden darf. 

Neben den übrigen Leistungen aus dem Fatlilienlastenausgleich, 

wozu die Geburteubeihilfe, die freien Schulfahrten und die 

Gratisschulbücher zählen und den steuerlichen Kinderabsetz­
beträgen sind auch die Studien- und Schülerbeihilfen sowie 

die Heimbeihilfen zu berücksichtigen.. .iHle diese Leistungen, 

die in den letzten Jahren erst neu eingeführt bzw. ver­

bessert worden sind 9 bringen gerade für kinderreiche FaIn-i..lien 
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eine wesentliche lli"ld geziel te Entlastung von Unterhal ts­
kosten. In je höherem Ausmaß aber die Unterhaltskosten 
durch die familienpolitischen I1eistungen abgedeckt werden, 
desto ungerechtfertigter erscheint eine nach der Kinder­
anzahl gestaffelte Familienbeihilfeo 
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